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Beratungsfolge Sitzungstermin 
 

 Jugendhilfeausschuss 09.06.2005 
 
 
Betreff Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen für Kinder im Kindergartenjahr 2005/2006 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen für Kinder im Zuständigkeitsbereich der 
Abteilung Jugend- und Familienförderung, Tagesbetreuung von Kindern und finan-
zielle Hilfen für das Kindergartenjahr 2005/2006 werden zur Kenntnis und Ausspra-
che vorgelegt (Anlage 1). 

2. Für die in Anlage 2 aufgeführten Tageseinrichtungen für Kinder wird eine von der wö-
chentlichen Mindestöffnungszeit abweichende Öffnungszeit für das Kindergartenjahr 
2004/2005 genehmigt. 
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Begründung: 
 

I.  Problem 
Seit dem 01.08.2001 bestimmen sich die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen für Kinder 
als wöchentliches Budget (§ 1 Abs. 1 der Vereinbarung zur Ausgestaltung des § 9 Abs. 4 
GTK – Budgetvereinbarung – BV). Die dem Budget zugrunde liegende wöchentliche Öff-
nungsdauer beträgt nach § 2 BV 35 Stunden/Woche. Bei Einrichtungen mit Tagesstättenbe-
trieb oder Betreuung einzelner Kinder über Mittag beträgt sie 42,5 Stunden. 
Die diesbezüglichen Regelungen der BV bauen auf das GTK auf. Von besonderer Bedeu-
tung sind dabei neben § 9 Abs. 4 GTK auch die übrigen in § 9 GTK enthaltenen Regelungen 
sowie § 19 GTK. Danach beträgt die Regelöffnungsdauer eines Kindergartens 7 Stunden, 
davon mindestens 5 Stunden ohne Unterbrechung.  
 
Da sich die Regelungen des § 19 Abs. 1 GTK und § 1 Abs. 1 BV teilweise widersprechen, 
hat der Jugendhilfeausschuss am 30.08.2001 folgendes beschlossen: „Die Genehmigung 
einer von § 19 Abs. 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder abweichenden Re-
gelöffnungsdauer wurde bislang vom Jugendhilfeausschuss (JHA) erteilt. Da sich die Öff-
nungszeiten in Kindergärten ab dem 01.08.2001 als wöchentliches Budget bestimmen (s. § 9 
Abs. 4 GTK), wird ab dem v.g. Zeitpunkt auf die Einzelgenehmigung der Abweichung von 
den Öffnungszeiten durch den JHA verzichtet. Soweit die wöchentliche Öffnungszeit einer 
Einrichtung von 35 bzw. 42,5 Stunden nicht unterschritten wird und die Öffnungszeiten mit 
dem Jugendamt abgestimmt wurden, gilt die Genehmigung als erteilt.“ 
 
 
In Anlage 1 sind die bislang gemeldeten Öffnungszeiten für das kommende Kindergartenjahr 
dargestellt. Bei 25 Einrichtungen entspricht die Öffnungsdauer, z.B. durch freitags verkürzte 
Öffnungszeiten, nicht den Anforderungen des § 19 Abs. 1 GTK. Die Mindestöffnungsdauer 
nach § 2 BV wird jedoch nicht unterschritten.  
Die Öffnungszeiten sind dem JHA nach dem Beschluss des JHA vom  30.08.2001 zur 
Kenntnis zu geben.  
 
Anders ist es bei den in Anlage 2 aufgeführten Tageseinrichtungen. Hier wird die wöchentli-
che Öffnungszeit unterschritten. Hierfür ist auch weiterhin eine Genehmigung des JHA erfor-
derlich. 
 
 
 

II. Lösung 
Die Festlegung der Öffnungszeiten der in der Anlage 2 genannten Tageseinrichtungen für 
Kinder erfolgte nach Befragung der Erziehungsberechtigten, deren Kinder die Einrichtungen 
besuchen/besuchen werden. Die Bedürfnisse der Erziehungsberechtigten wurden berück-
sichtigt. Die Mindest-Öffnungsdauer wird nur für die Betreuung über Mittag (max. 12 Kinder) 
unterschritten. Die Öffnungsdauer von 35 Stunden/Woche für Kindergartengruppen ohne 
Tagesstättenbetrieb bzw. ohne Übermittagbetreuung wird eingehalten.  
Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, die Öffnungszeiten dieser Einrichtungen 
zu genehmigen. 
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III. Alternativen 
Die Öffnungszeiten der in Anlage 2 aufgeführten Tageseinrichtungen werden nicht geneh-
migt. 
 

IV. Kosten-Folgekosten-Finanzierung 
Keine 

V. Zuständigkeit für die Entscheidung 
Die Entscheidung über die Genehmigung einer geringeren Öffnungsdauer gehört nach § 25 
GTK nicht zu den Geschäften der laufenden Verwaltung im Sinne des § 70 Abs. 2 SGB VIII. 
Nach § 71 SGB VIII und § 5 der Satzung für das Jugendamt des Kreises Coesfeld ist der 
Jugendhilfeausschuss für die Entscheidung zuständig. 
 
 
 
 
 


